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COVID-19: Straßensteuer und Grundsteuer 

Fristverlängerung bis 1.4.2021 
Gemäß einer Entscheidung des Finanzminis-

teriums (veröffentlicht im Finanzbericht Nr. 

3/2021 vom 7.1.2021) können die Steuererklä-

rungen für die Straßensteuer und für die 

Grundsteuer ohne Sanktionen bis spätestens 

1.4.2021 eingereicht werden. 

Diese Regelung gilt für alle Steuerpflichtigen, 

unabhängig davon, ob sie von den COVID – 

Maßnahmen betroffen sind oder nicht. Eine 

gesonderte Mitteilung an das Finanzamt ist 

nicht notwendig.  

Einreichung der Steuererklärung 

Gemäß den gesetzlichen Regelungen müssten 

die Steuererklärungen für die Straßensteuer 

für 2020 und für die Grundsteuer für 2021 

bis zum 1.2.2021 eingereicht werden. Auf-

grund der oben angeführten Entscheidung 

wird diese Frist nun de-facto bis zum 1.4.2021 

verlängert.    

Zahlung der Straßensteuer 

Für die Straßensteuer sind grundsätzlich 

vierteljährlich Vorauszahlungen zu entrich-

ten und die Nachzahlung für das betreffende 

Jahr ist Ende Januar des Folgejahres fällig.  

Die oben angeführte Entscheidung betrifft 

sowohl die Nachzahlung als auch die Vo-

rauszahlungen für die Straßensteuer für 

2020, womit diese (sofern sie noch nicht be-

zahlt wurden) erst bis spätestens 1.4.2021 

fällig sind. 

Darüber hinaus besteht weiterhin die Mög-

lichkeit, die Fälligkeit der Straßensteuer für 

das Jahr 2020 bis zum 16.8.2021 zu verschie-

ben. In einem solchen Fall muss das Finanz-

amt jedoch benachrichtigt werden, dass der 

überwiegende Teil der Einkünfte im Zeit-

raum vom 1.6.2020 bis 30.9.2020 direkt aus 

einer oder mehreren der Tätigkeiten stammt, 

die im Zeitraum vom 22.10.2020 bis zum 

31.3.2021 aufgrund der COVID-Maßnahmen 

der Regierung eingeschränkt oder verboten 

waren/sind. Details dazu finden Sie in unse-

rem früheren Newsletter hier. 

Für Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur 

Verfügung. 
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